
 

Hygienekonzept des FILMFEST DRESDEN 
 
Ihre und Eure Gesundheit ist uns wichtig.  
Wir bitten Sie und Euch daher, die in den entsprechenden Spielstätten geltenden 
Regeln einzuhalten (siehe Übersicht unten). Generell gilt: 
 
Mund-Nasen-Schutz 

• Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht in allen Innenräumen der Spielstätten und dort, wo 
der Mindestabstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann. Dies gilt insbesondere 

für alle Verkehrswege im Foyerbereich, auf dem Weg bis zum Sitzplatz im Kinosaal, für den 
Toilettengang sowie beim Verlassen des Kinos. 

 
Mindestabstand 

• Es gilt ein Mindestabstand von 1,50m. Dies kann im Kinosaal unterschritten werden. 

• Die gleichzeitige Benutzung von WC-Bereichen sollte vermieden werden (siehe 
Aushänge an den jeweiligen Spielstätten) 

 
Kontaktnachverfolgung  

• Die Kontaktnachverfolgung verfällt soweit nicht anders in den jeweiligen 
Spielstätten ausgewiesen. 

 
Gäste 

• Stets ausreichend Abstand (1,50 m) zu anderen Personen halten 
• Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen) vermeiden 
• Hust- und Niesetikette beachten 
• Regelmäßig Hände mit Wasser und Seife ausreichend lange waschen 
• regelmäßig Hände desinfizieren, Desinfektionsspender und Einwegtücher werden 

zur Verfügung gestellt 
 

Wegeleitsystem 
• Aufsteller an den einzelnen Spielstätten weisen auf die Hygienemaßnahmen hin 
• Markierungen auf dem Boden weisen auf Ein- und Ausgänge hin 

 
Sitzplatzordnung 

• zwischen zwei zu trennenden Personen(gruppen) wird ein Sitzplatz freigelassen 
• in der Schauburg und im PK Ost werden ausschließlich nummerierte Sitzplätze über 

das Kassensystem verkauft  
• in allen anderen, kleineren Spielstätten ist auf den Abstand zwischen den 

Personengruppen (1 Platz) zu achten.  
 
  



 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
• Allen Personen mit Symptomen (z. B. Fieber, Halsschmerzen, Atemprobleme, 

Gliederschmerzen) die auf eine mögliche Erkrankung an COVID-19 hindeuten 
könnten, ist der Zutritt zu den Veranstaltungsorten verboten 

• die betroffene Person ist aufgefordert, sich umgehend an einen Arzt / eine Ärztin 
oder das Gesundheitsamt zu wenden 

• sollte sich eine Ansteckung bestätigen, tritt umgehend ein betrieblicher 
Pandemieplan zur Ermittlung und Information von Personen, bei denen durch den 
Kontakt mit der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht, in Kraft. 

 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 10 gelten in den jeweiligen Spielstätten die Anhang 
zu findenden Regeln: 
 
 



Übersicht  Hygienemaßnahmen in den Spielstät ten des 33. FILMFEST DRESDEN -  09. -  18.07.2021

folgende Regelungen gelten bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 10:

Stand 30.06.2021

Spielstätte Tespflicht Kontakterfassung Maskenpflicht Abstandsregelung Link zum Veranstaltungsort

Filmtheater 

Schauburg
entfällt entfällt

Maskenpflicht bis zum 

Sitzplatz

Maske kann am Sitzplatz 

abgesetzt werden

ein Sitzplatz Abstand 

zwischen den 

Besuchsgruppen

http://www.schauburg-

dresden.de/

Thalia entfällt entfällt

Maskenpflicht bis zum 

Sitzplatz

Maske kann am Sitzplatz 

abgesetzt werden

ein Sitzplatz Abstand 

zwischen den 

Besuchsgruppen

http://www.thalia-

dresden.de/index.php

Programmkino Ost entfällt entfällt entfällt

"Schachbrettprinzip" - jeweils 

ein Platz vor, hinter und 

neben den Besuchsgruppen

https://www.programmkino-

ost.de/pages/corona-info

Lingnerschloss entfällt entfällt

Maskenpflicht bis zum 

Sitzplatz

Maske kann am Sitzplatz 

abgesetzt werden

ein Sitzplatz Abstand 

zwischen den 

Besuchsgruppen

http://www.lingnerschloss.de/

Neumarkt entfällt entfällt entfällt
entfällt, Stühle werden mit 

ausreichend Abstand gestellt

Phase IV entfällt entfällt

Maskenpflicht im gesamten 

Raum, auch an den 

Sitzplätzen

entfällt
http://www.filmgalerie-

phaseiv.de/cgi-bin/start.pl

Club Kwang Lee entfällt entfällt

Maskenpflicht bis zum 

Sitzplatz

Maske kann am Sitzplatz 

abgesetzt werden

ein Sitzplatz Abstand 

zwischen den 

Besuchsgruppen

http://www.schauburg-dresden.de/
http://www.schauburg-dresden.de/
http://www.thalia-dresden.de/index.php
http://www.thalia-dresden.de/index.php
https://www.programmkino-ost.de/pages/corona-info
https://www.programmkino-ost.de/pages/corona-info
http://www.lingnerschloss.de/
http://www.filmgalerie-phaseiv.de/cgi-bin/start.pl
http://www.filmgalerie-phaseiv.de/cgi-bin/start.pl


Spielstätte Tespflicht Kontakterfassung Maskenpflicht Abstandsregelung Link zum Veranstaltungsort

Gedenkstätte 

Bautzner Straße
entfällt entfällt entfällt entfällt

https://www.bautzner-strasse-

dresden.de/ab-1-juli-wieder-

taeglich-und-regulaer-

geoeffnet

Filmnächte am 

Elbufer

Bei allen 

Abendveranstaltungen gilt 

das 3G Prinzip. Zugang haben 

Personen die geimpft, 

genesen oder getestet sind. 

Vor Ort wird es ein 

Bürgertestzentrum geben, 

das einen unkomplizierten 

Schnelltest vor Ort ermöglicht.

Die Kulturbühnen-

Veranstaltungen und das 

Familienkino finden mit 

weniger als 1000 Besuchern 

statt. Es gibt daher keine 

Zugangsbeschränkungen.

Bei allen Veranstaltungen 

gibt es eine 

Kontaktnachverfolgung via 

CORONA-WARN-APP oder 

analog. 

entfällt, außer bei der 

Nutzung von geschlossenen 

Gemeinschaftsflächen wie 

zum Beispiel Sanitäranlagen.

Sitzplätze stehen in 

Stuhlgruppen mit bis zu 10 

aufeinanderfolgenden 

Plätzen zur Verfügung.

https://dresden.filmnaechte.d

e/hinweise-zum-

infektionsschutz

https://www.bautzner-strasse-dresden.de/ab-1-juli-wieder-taeglich-und-regulaer-geoeffnet
https://www.bautzner-strasse-dresden.de/ab-1-juli-wieder-taeglich-und-regulaer-geoeffnet
https://www.bautzner-strasse-dresden.de/ab-1-juli-wieder-taeglich-und-regulaer-geoeffnet
https://www.bautzner-strasse-dresden.de/ab-1-juli-wieder-taeglich-und-regulaer-geoeffnet
https://dresden.filmnaechte.de/hinweise-zum-infektionsschutz
https://dresden.filmnaechte.de/hinweise-zum-infektionsschutz
https://dresden.filmnaechte.de/hinweise-zum-infektionsschutz


Spielstätte Tespflicht Kontakterfassung Maskenpflicht Abstandsregelung Link zum Veranstaltungsort

Scheune Dresden

Es gilt das 3G Prinzip.

Zugang mit nachweisbarem 

tagesaktuellem, negativem 

Coronatest (keine privaten 

Selbsttests)

Geimpfte Personen können 

statt eines Tests auch ihren 

Impfausweis + 

Personalausweis vorzeigen 

(abgeschlossene Impfung 

muss mindestens 14 Tage 

zurückliegen)

Von Corona genesen: Positiver 

Test nicht jünger als 28 Tage 

und nicht älter als 6 Monate, 

Bescheinigung des positiven 

Tests

Aufnahme eurer 

Kontaktdaten via 

Kontaktliste, Corona-Warn-

App oder pass4all-App

https://scheune.org/posts/133

2
Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten weiterhin

https://scheune.org/posts/1332
https://scheune.org/posts/1332

